
 

Sitzungsbericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
05.07.2022 

 
 
 
 

TOP 01 Einwohnerfragestunde 

 
 
Von den anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörern wurden keine Fragen an die 
Verwaltung gestellt. 
 
 

TOP 02 Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  

 
Bürgermeisterin Rürup teilt mit: 
 
In nicht öffentlichen Sitzungen gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der 
Öffentlichkeit oder wenn dies nicht möglich ist, in der nächsten öffentlichen 
Gemeinderatssitzung bekannt zu geben, sofern nicht das öffentliche Wohl oder das 
berechtigte Interesse Einzelner entgegensteht (§ 35 Abs. 1 Satz 4 der 
Gemeindeordnung). 
 
Aus der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 31. Mai 2022 sind folgende 
Beschlüsse bekanntzugeben: 

 
TOP Submissionsergebnis - Breitbandausbau weiße Flecken 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt das Submissionsergebnis zur Kenntnis und stimmt der 
Vergabe durch den Zweckverband Breitbandversorgung an den günstigsten 
Bieter zu. 
 
 

TOP 03 Bericht der Bürgermeisterin 

 
 
Bürgermeisterin Rürup teilt folgendes mit: 
 
a) Fischerareal 

 
Die für den 16. Juli angedachte Exkursion wird mangels fehlender 
Anmeldungen abgesagt. 
 



 
b) Stadtradeln 

 
Diese Aktion läuft noch bis zum 15. Juli 2022.  
 
 

c) Corona 
 
In der Zeit vom 29. Juni 2022 bis zum 05. Juli 2022 wurden 77 neue Corona-
Fälle in Baindt gemeldet. 
 
 

d) Ukrainekrise 
 
In der Gemeinde Baindt sind 35 Geflüchtete gemeldet. Aktuell wird für eine 
dreiköpfige Familie eine Wohnung gesucht.  
 

 

TOP 04 Abwägung über die eingegangenen Stellungnahmen und Bedenken der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und Beschluss zur 
erneuten Auslegung und Anhörung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan "Reithalle" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu   

 
 
Bauamtsleiterin Jeske teilt mit: 
 
Die Reitergruppe Baindt e.V. möchte beim Pumpwerk Brühl auf dem Flurstück 185/8 
eine Reithalle errichten.  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2021 den Aufstellungsbeschluss zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Reithalle“ gefasst. Es fand eine frühzeitige 
Behördenbeteiligung statt. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 
06.07.2021 lag vom 02.08.2021 bis zum 03.09.2021 öffentlich aus. Aus der 
Bevölkerung gingen keine Stellungnahmen ein. Parallel wurde den Behörden und 
Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Hier gingen 
verschiedene Bedenken ein, die in der Abwägungs- und Beschlussvorlage ersichtlich 
sind. 
 
Hinzu kommt, dass der Reitverein auf Grund der stark gestiegenen Baupreise die Halle 
verkleinern muss. Aus diesen Gründen muss der Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Reithalle erneut für die Öffentlichkeit ausgelegt und die Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange nochmals angehört werden. 
 
 

Beschluss: 
 



1. Der Gemeinderat der Gemeinde Baindt macht sich die Inhalte der Abwägungs- 
und Beschlussvorlage zur Fassung vom 06.07.2021 zu eigen. 

2. Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der 
Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen 
Änderungen ausgearbeitet. Die vom Gemeinderat vorgenommenen 
Änderungsbeschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit 
den Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch. Der Gemeinderat billigt diese 
Entwurfsfassung vom 09.11.2021. Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Reithalle" und die örtlichen 
Bauvorschriften hierzu in der Fassung vom 09.11.2021 öffentlich auszulegen 
(Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB) sowie die Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange einzuholen (Beteiligung 
der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Da die Grundzüge der Planung von den 
Änderungen und Ergänzungen nicht berührt sind, wird gem. §  4a Abs. 3 Satz 4 
BauGB bestimmt, dass die Einholung der Stellungnahmen bezüglich der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf die von den Änderungen oder 
Ergänzungen berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
beschränkt wird. Gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB wird zudem bestimmt, dass 
Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden 
können. Die Dauer der Auslegung wird gem. § 4 a Abs. 3 Satz 3 BauGB auf eine 
angemessene Frist von 2 Wochen verkürzt. 

  
 

TOP 05 Auftragsvergabe Nahwärmeleitung - Bauabschnitt 3 im Bereich 
Ziegeleistraße 

 
 
Bauamtsleiterin Jeske berichtet: 
 
In der Sitzung am 03.05.2022 wurde beschlossen, die Arbeiten für die 
Nahwärmeleitung - Bauabschnitt 3 im Bereich Ziegeleistraße durch das Ingenieurbüro 
Kirchner Energie GmbH aus Weingarten ausschreiben zu lassen. 
 
Die beschränkte Ausschreibung wurde an fünf Firmen versandt. Zur Submission am 
22.06.2022 ging ein Angebot ein. Das Submissionsergebnis sowie der 
Vergabevorschlag sind in Anlage 1 aufgeführt.  
 
Der Bieter ist die Firma Lohr aus Ravensburg, mit einem Angebotspreis von 
138.714,61 € brutto. Das bepreiste Leistungsverzeichnis lag bei 117.185,49 €. 
 
Nach VOB/A § 16 (6) Nr. 3 soll der Zuschlag für das Angebot erteilt werden, das unter 
Berücksichtigung aller Gesichtspunkte, wie z.B. Qualität, Preis, technischer Wert, 
Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebs- und Folgekosten, 
Rentabilität, Kundendienst und technische Hilfe oder Ausführungsfrist als das 
wirtschaftlichste erscheint. 
 



Es wird empfohlen, die Firma Lohr aus Ravensburg, mit einer Brutto-Angebotssumme 
von 138.714,61 € zu beauftragen. 
 
 

Beschluss: 
 
Die Arbeiten für die Nahwärmeleitung – Bauabschnitt 3 im Bereich Ziegeleistraße 
werden an die Firma Franz Lohr GmbH aus Ravensburg zum Angebotspreis von 
138.714,61 € brutto vergeben. 
 
 

TOP 06 Bauantrag zum Einbau einer Gaupe in das Dachgeschoss eines 
Wohngebäudes, Flst. 841, Thumbstr. 15 

 
 
Bauamtsleiterin Jeske trägt folgenden Sachverhalt vor: 
 
Die Bauherren beantragen den Einbau einer Gaupe in das Dachgeschoss des 
bestehenden Wohngebäudes. Um mehr Wohnraum unterm Dach zu schaffen, ist auf 
der Westseite des Gebäudes eine Schleppdach-Gaupe mit einer Länge von 6,90 m 
und einer Dachneigung von ca. 10° geplant. 
 
Für das Gebiet, in welchem das Gebäude Thumbstr. 15 liegt, gibt es keinen 
Bebauungsplan, weshalb das Bauvorhaben nach § 34 BauGB beurteilt wird.  Innerhalb 
der im Zusammenhang bebauter Ortsteile, ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, 
die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die 
Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt werden. Das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt 
werden. 
 
Aus Sicht der Verwaltung kann ohne zusätzlichen Flächenverbrauch mit der geplanten 
Gaupe zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Die Gaupe fügt sich in die nähere 
Umgebung ein und die Erschließung ist gesichert. 
 
 

Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag zur Errichtung einer Gaupe im 
Dachgeschoss des Wohngebäudes wird erteilt. 
 
 

TOP 07 Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Bifang beim Neubau einer Doppelgarage auf dem Flst. 134/2, 
Daimlerstr. 25 

 



 
Bauamtsleiterin Jeske berichtet: 
 
Der Bauherr möchte auf dem Flst. 134/2, auf der Nordseite des Wohngebäudes eine 
Doppelgarage mit einer Länge von 6,77 m, einer Breite von 6,16 m bzw. von 7,25 m 
und einer Höhe von 2,65 m bauen.  
 
Das Bauvorhaben liegt im rechtsgültigen Bebauungsplan „Bifang“ und wird nach § 30 
Abs. 1 BauGB beurteilt (B-Plan rechtskräftig 19.07.1974). Nach den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes sind Garagen, wenn sie nicht gesondert im Bebauungsplan 
ausgewiesen sind, im Hauptbaukörper unter zu bringen. Vor den Garagen ist bis zur 
Straße bzw. Gehweggrenze ein Mindestabstand von 4,50 m einzuhalten. Das geplante 
Bauvorhaben entspricht nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes, da die 
Baugrenze überschritten wird und zwischen Garage und Fahrbahnrand der 
erforderliche Mindestabstand von 4,50 m nicht eingehalten ist. Deshalb sind 
Befreiungen von den planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans nach 
§ 31 Abs. 2 BauGB erforderlich. 
 
Nach § 31 Abs. 2 BauGB kann ein Vorhaben von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt 
werden, die Abweichung städtebaulich vertretbar ist, die Durchführung des 
Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 
Abweichung auch unter Würdigung der nachbarlichen Interessen mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar ist.  
 
Nach Ansicht der Gemeinde kann der Befreiung zugestimmt werden, da die 
Grundzüge der Planung nicht berührt sind und die Abweichung städtebaulich 
vertretbar ist. Es wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes für Garagen 
außerhalb des Hauptbaukörpers und des Baufeldes und ohne erforderlichen 
Mindestabstand Befreiungen erteilt. Da das Gebäude am Wendehammer liegt und 
nicht mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, kann aus 
verkehrssicherheitsgründen auf den Abstand verzichtet werden. 
 
 

Beschluss: 
 
1. Dem erforderlichen Befreiungsantrag von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes „Bifang“ bei der Errichtung einer Doppelgarage in der nicht 
überbaubaren Fläche, außerhalb des Hauskörpers und ohne erforderlichen 
Mindestabstand zur Straße wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
 

2. Es ist vorab abzuklären, ob der Keller genehmigt ist. 
 
 

TOP 08 Kindergartenangelegenheiten  -  Festsetzung der Elternbeiträge für das 
Kindergartenjahr 2022/2023   

 



Hauptamtsleiter Plangg teilt mit: 
 
In der Gemeinderatssitzung am 06. Juli 2021 wurde beschlossen, die Elternbeiträge 
in den Kindergärten wie folgt festzulegen: 
 
1.) Ab dem 01.09.2021 werden die Elternbeiträge für den Waldorfkindergarten wie folgt 
festgesetzt: 
 
Elternbeiträge in Regelkindergärten                                     Kiga-Jahr 2021/2022 
(bei 11 Monatsbeiträgen) 
 
Für das Kind aus einer Familie                                                      133,00 € 
mit einem Kind 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                       103,00 € 
mit 2 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                         69,00 € 
mit 3 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                         23,00 € 
mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 
 
2.) Für die Betreuung von unter 3 – jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen 
erfolgt ein Zuschlag in Höhe von 100% auf die jeweiligen Elternbeiträge in 
Regelkindergärten. Dieser Zuschlag wird anteilig für in Anspruch genommene 
Belegungstage (Mindestbelegung 2 Tage / Woche) erhoben. 
 
3.) Für die Mittagsbetreuung wird ein Betrag in Höhe von 4,00 € / Tag fällig - mit einer 
Obergrenze von 50,00 € monatlich. 
 
Seit dem 01.09.2019 werden die Elternbeiträge für den Kindergarten „Sonne, Mond 
und Sterne“ sowie für den Kindergarten „St. Martin“ nach dem Modulsystem 
festgesetzt. 
 
 
Modul 1 - Betreuungszeit 30 Stunden / pro Woche 
 
Elternbeiträge (bei 11 Monatsbeiträgen)                         Kiga – Jahr 2021/2022 
 
Für das Kind aus einer Familie                                                       133,00 € 
mit einem Kind 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                        103,00 € 
mit 2 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                          69,00 € 
mit 3 Kindern unter 18 Jahren 



 
Für ein Kind aus einer Familie                                                          23,00 € 
mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 
 
 
 
Modul 2 - Betreuungszeit 34 Stunden / pro Woche 
 
Die Elternbeiträge werden entsprechend der Beiträge aus Modul 1 hochgerechnet. 
 
 
 
Modul 3 - Unterschiedliche Betreuungszeiten - Je nach gebuchter Stunden- 
                  zahl im Modul 3 werden entsprechend der Stundenzahl die Beträge 
                  festgesetzt. 
                    
Die Elternbeiträge werden entsprechend der Beiträge aus Modul 1 hochgerechnet. 
 
Beitragssätze für Kinderkrippen                                             Kiga-Jahr 2021/2022 
(bei 11 Monatsbeiträgen) 
  
Für das Kind aus einer Familie                                                               395,00 € 
mit einem Kind 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                                293,00 € 
mit 2 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                                199,00 € 
mit 3 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                                   78,00 € 
mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 
 
 
Während der Eingewöhnungsphase in den Krippengruppen wird für den ersten Monat 
nur der hälftige entsprechende Beitragssatz in Rechnung gestellt. In den 
Elternbeiträgen sind die Kosten für das Mittagessen nicht enthalten. Die Module 
können zum 01.09., 01.12., 01.03. und zum 01.06. gewechselt werden. 
 
Die Vertreter der Diözesen, der verschiedenen Landesverbände sowie des Städte– 
und Gemeindetags sind übereingekommen, eine Erhöhung der Elternbeiträge für das 
Kindergartenjahr 2022/2023 pauschal um 3,9% zu empfehlen. Diese Steigerung bleibt 
erneut bewusst hinter der Entwicklung der tatsächlichen Kostensteigerung zurück, um 
so sowohl den Auswirkungen der anhaltenden Krisen auf die Einrichtungen (mit 
Fachkräftemangel und Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs) 
als auch den Elternhäusern gegenüber gerecht zu werden. 
 
Die Empfehlung sieht folgendermaßen aus: 



 
1.) Elternbeiträge in Regelkindergärten                                     Kiga – Jahr 2022/2023 
     (bei 11 Monatsbeiträgen) 
 
Für das Kind aus einer Familie                                                           139,00 € 
mit einem Kind 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                             108,00 €   
mit 2 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                              72,00 € 
mit 3 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                               24,00 € 
mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 
 
 
 
2.) Beitragssätze in Kinderkrippen                                             Kiga – Jahr 2022/2023 
     (bei 11 Monatsbeiträgen) 
 
Für das Kind aus einer Familie                                                            410,00 € 
mit einem Kind 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                             304,00 € 
mit 2 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                             206,00 € 
mit 3 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                               82,00 € 
mit 4 und mehr Kindern 
 
 
Diese Elternbeiträge sind grundsätzlich nicht bindend. Es steht jeder Kommune frei, 
örtlich andere auch einkommensabhängige gestaffelte Elternbeiträge festzulegen. Es 
wird jedoch empfohlen, auch in diesen Fällen eine einheitliche Festsetzung innerhalb 
der Kommune anzustreben. 
 
Die Berechnung der Elternbeiträge im Land Baden-Württemberg erfolgt einheitlich 
nach der sogenannten familienbezogenen Sozialstaffelung, bei der alle im Haushalt 
lebenden Kinder bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres berücksichtigt werden. 
 
 
Zu ihrer Information darf ich Ihnen die Kostendeckungsgrade der einzelnen 
Einrichtungen in den vergangenen 5 Jahren aufzeigen. 
 
 



Jahr SMS Regenbogen St. Martin Waldorfkiga 

2021 12,90%  noch nicht 
abgerechnet 

16,1% 

2020   9,51%  15,31% 13,43% 

2019 12,20%   8,38% 15,16% 16,95% 

2018 12,83% 14,04% 13,86% 16,28% 

2017 14,60% 10,90% 14,49% 19,38% 

    
Diese Empfehlung zur Festsetzung der Elternbeiträge wird von den umliegenden 
Städten und Gemeinden umgesetzt. Es hat sich bei uns bewährt, dass in allen 
Einrichtungen dieselben Beiträge erhoben werden. 
 
  

Beschluss: 
 
Ab dem 01.09.2022 werden die Elternbeiträge für den Waldorfkindergarten wie folgt 
festgesetzt: 
 
1.) Elternbeiträge in Regelkindergärten                              Kiga – Jahr 2022/2023 
     (bei 11 Monatsbeiträgen) 
 
Für das Kind aus einer Familie                                                       139,00 € 
mit einem Kind 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                        108,00 € 
mit 2 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                          72,00 € 
mit 3 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                          24,00 € 
mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 
 
2.) Für die Betreuung von unter 3 – jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen 
erfolgt ein Zuschlag in Höhe von 100% auf die jeweiligen Elternbeiträge in 
Regelkindergärten. Dieser Zuschlag wird anteilig für in Anspruch genommene 
Belegungstage (Mindestbelegung 2 Tage/Woche ) erhoben. 
 
3.) Für die Mittagsbetreuung wird ein Betrag in Höhe von 4,00 €/Tag fällig -  mit einer 
Obergrenze von 50,00 € monatlich. 
 
 
Seit dem 01.09.2019 werden die Elternbeiträge für den Kindergarten „Sonne, Mond 
und Sterne“ sowie „St. Martin“ nach dem Modulsystem festgesetzt. 
 
Modul 1 - Betreuungszeit 30 Stunden / Woche 
 



Elternbeiträge (bei 11 Monatsbeiträgen)                            Kiga – Jahr  2022/2023 
 
Für das Kind aus einer Familie                                                             139,00 € 
mit einem Kind 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                              108,00 € 
mit 2 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                                72,00 € 
mit 3 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                                24,00 € 
mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 
 
 
Modul 2 - Betreuungszeit 34 Stunden / Woche 
 
Die Elternbeiträge werden entsprechend der Beiträge aus Modul 1 
hochgerechnet. 
 
 
Modul 3 - unterschiedliche Betreuungszeiten -  Die Elternbeiträge werden 
entsprechend der Beiträge aus Modul 1 hochgerechnet. 
 
Elternbeiträge für Kinderkrippen                                    Kiga – Jahr 2022/2023 
(bei 11 Monatsbeiträgen) 
 
Für das Kind aus einer Familie                                                   410,00 € 
mit einem Kind 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                    304,00 € 
mit 2 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                    206,00 € 
mit 3 Kindern unter 18 Jahren 
 
Für ein Kind aus einer Familie                                                      82,00 € 
mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren 
 
Während der Eingewöhnungsphase in den Krippengruppen wird für den ersten Monat 
nur der hälftige entsprechende Beitragssatz in Rechnung gestellt. 
In den Elternbeiträgen sind die Kosten für das Mittagessen nicht enthalten. 
 
Die Module können zum 01.09., 01.12., 01.03. und zum 01.06. gewechselt werden. 
 
 



TOP 09 Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der 
Gemeinde Baindt ab dem 01.09.2022 

 
 
Hauptamtsleiter Plangg berichtet: 
 
In der Gemeinderatssitzung am 27.07.2016 wurde die Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Baindt 
beschlossen. 
 
In der Gemeinderatsitzung am 05.07.2022 werden die Elternbeiträge für die 
Kindergärten im Gemeindegebiet beschlossen. 
 
§ 5 der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Baindt werden wie in Anlage 1 
ersichtlich geändert. 
 
 
Hauptamtsleiter Plangg fügt ergänzend hinzu, dass sich bei § 5 Abs. 2 (Gebührenhöhe 
für Mittagessen) zwischenzeitlich eine Änderung ergeben hat. Das Mittagessen kostet 
pro Mahlzeit anstatt 3,80 € nun 5,50 €.  
 
 

Beschluss: 
 
Der Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Baindt gem. Anlage 1 wird 
zugestimmt. 
 
 

TOP 10 Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde 2021 
Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des Eigenbetriebes 
Wasserversorgung 
Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des Eigenbetriebes    
Abwasserbeseitigung 
 

 
 
Kämmerer Abele berichtet: 
 
Die Jahresrechnung 2021 ist bereits der dritte doppische Jahresabschluss seit der 
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zum 1. Januar 2019 bei 
der Gemeinde Baindt. 
 
Er  muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 



und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss 
besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der 
Bilanz und dem Anhang. Er gibt unter anderem Antworten auf die Fragen, an welchen 
Stellen sich zum Beispiel Vermögenswerte und Schulden vermehrt oder vermindert 
haben oder aus welchen Quellen Geld eingenommen und wofür es ausgegeben 
wurde. 
 
Hier noch die wichtigsten Kennzahlen des Jahresabschlusses 2021 in Kürze: 
 
Im Haushaltsjahr 2021 schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von    
-395.214,75 € (Plan -1.836.900 €) ab. Im Sonderergebnis kann ein Überschuss in 
Höhe von 2.335.700,65 € verzeichnet werden. Im zweiten Jahr seit der Umstellung auf 
das NKHR verlaufen das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis und somit 
auch das Gesamtergebnis sehr positiv.  
 
Wie aus den „Ordentlichen Erträge und ordentliche Aufwendungen von 2021 
ersichtlich werden, konnten 2021 ein besseres Ergebnis als geplant erzielt werden, 
jedoch waren die Aufwendungen um fast 400 Tsd. € höher als die Erträge. Gerade im 
Ausblick auf die Jahre 2022 ff, in denen aufgrund Corona und des Ukraine Krieges mit 
deutlich geringeren Zuweisungen und evtl. höheren Transferaufwendungen zu 
rechnen ist, ist es wichtig die Bemühungen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts 
weiterhin aufrecht zu erhalten.  
 
In den folgenden Jahren in der unter Umständen ausgeglichene Ergebnishaushalte 
evtl.  nicht möglich sein werden, werden Fehlbeträge (teilweise) durch vorhandene 
Rücklagen gedeckt. Das Gesamtergebnis 2022 zeigt wieder ein positives 
Jahresergebnis. 
 
Im Finanzhaushalt kann der Endbestand an Zahlungsmitteln (liquiden Mittel) auf Grund 
Verkauf von Anlagevermögen verbessert werden und beträgt zum Jahresende 2021 
insgesamt 7,6 Mio. €. Es ist für die großen anstehenden Investitionen ein kleines 
Finanzpolster vorhanden, jedoch sollte bei den zahlreichen Investitionen darauf 
geachtet werden, dass diese den Ergebnishaushalt zusätzlich nicht übermäßig 
belasten, z. B. in dem durch die Investitionen der Unterhaltungsaufwand und/oder die 
Bewirtschaftungs-kosten reduziert und somit die zusätzlich entstehenden 
Abschreibungen ausgeglichen werden können. 
 
Die Gemeinde Baindt hatte zum 31.12.2021 keine Kreditmarktschulden. 
Verbindlichkeiten wurden in Höhe von 329.073,30 € ausgewiesen.  
 

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit betrug 2.154.695,77 €, 
das heißt die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren um ca. 2,1 Mio. 
€ niedriger als die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. 
 
Das gegenüber der Planung positivere ordentliche Ergebnis setzt sich aus Folgenden 
wesentlichen Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung zusammen (Werte auf 
volle Tausend abgerundet): 
 



Wesentliche Entlastungen im Ergebnishaushalt  
(laufende Erträge und Aufwendungen): 
 
302.000 € höhere Schlüsselzuweisungen – Zuweisungen nach mangelnder 
Steuerkraft  
292.000 € höhere Landeszuweisungen  
180.000 € höhere Gewerbesteuer 
121.000 € geringere Personalaufwendungen 
114.000 € höhere kommunale Investitionspauschale 
  70.000 € mehr Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  
 
und durch sonstige Veränderungen bzw. Verschiebung von Sanierungen wurde 
gegenüber der Planung von -1,8 Mio. € ein ordentliches Ergebnis von -0,4 Mio. € 
erzielt. 
 
Im Finanzausgleich ist immer das Rechnungsergebnis der Steuereinnahmen vom 
zweit vorangegangenem Jahr maßgebend. Das positivere Rechnungsergebnis 2021 
wirkt sich mit der besseren Steuerkraftsumme auf die Kreisumlage, 
Finanzausgleichsumlage und Schlüsselzuweisungen im Haushaltsplan 2023 aus. 
 
Fazit: 
Die Eckdaten sprechen für sich. Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem besseren 
Ergebnis. Die Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts, die sich im ordentlichen 
Ergebnis ausdrückt, hat sich gegenüber dem Planansatz etwas erhöht. Ziel sollte 
dennoch sein, positive ordentliche Ergebnisse zu erwirtschaften. 
 
 
Feststellung der Jahresrechnung 2021 des EB Wasserversorgung 
 
Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Gewinn in Höhe von -71.933,16 € ab. Die 
aufgelaufenen Gewinnvorträge aus dem Vorjahr betrugen zum 01.01.2021 55.908,13 
€. Der Verlustvortrag beträgt somit zum 31.12.2021  -16.025,03 €, wobei zum 
Jahresabschluss noch nicht die endgültige Abrechnung des Wasserzweckverbandes 
vollzogen wurde. 
 
 
Feststellung der Jahresrechnung 2021 des EB Abwasserbeseitigung 
 
Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 
123.024,72 € ab. Der Gewinnvortrag beträgt somit zum 31.12.2021 548.050,38 €, 
wobei zum Jahresabschluss noch nicht die endgültige Abrechnung des 
Abwasserzweckverbandes vollzogen wurde. Der Gewinnvortrag wird auf der 
Passivseite sowohl als Eigenkapital, als auch wegen zwingender 
Ausgleichsverpflichtung gem. Kalkulation als Gebührenausgleichsrückstellung 
dargestellt.  
 
 

Beschluss: 



 
Dem Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Baindt sowie 
der Jahresrechnung 2021 des Eigenbetriebs Wasserversorgung und 
der Jahresrechnung 2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde zugestimmt 
 
 

TOP 11 Haushaltsvollzug 2022 - Ergebnisse der Maisteuerschätzung - 
Finanzielle Lage - Ausblick Investitionen und Refinanzierung der 
Gemeinde 

 
 
Kämmerer Abele berichtet: 
 
Sowohl das Land, als auch die Kommunen werden nach der Maisteuerschätzung mit 
höheren Steuereinnahmen rechnen können, sofern sich die Prognosen für 2022 
bestätigen.  
 
Die Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich sind im Jahr 2022 auf eine 
Verbesserung um etwa 322 Millionen Euro zu beziffern, wovon etwa 307 Millionen 
Euro auf den allgemeinen Steuerverbund und 24 Millionen Euro auf den 
Familienleistungsausgleich entfallen werden. Es sollen die baden-württembergischen 
Kommunen aufgrund der Mai-Steuerschätzung zwar mit Steuermehreinnahmen in 
Höhe von etwa 484 Millionen Euro in 2022 rechnen können. Auf der anderen Seite 
dürfte sich der Anteil der baden-württembergischen Kommunen an den 
Mindereinnahmen der noch nicht in die  Steuerschätzung einbezogenen laufenden 
Gesetzgebungsvorhaben – für die Kommunen bundesweit sind dies für das Jahr 2022 
minus 3,11 Mrd. Euro – in etwa gleicher Höhe wie die offiziell geschätzten 
Mehreinnahmen bewegen. 
 
Das ordentliche Ergebnis betrug in der Planung 2022 - 688.100 €. Es gelang in der 
Planung 2022 nicht, die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen  
(= Ergebnishaushalt) auszugleichen.  
 
Nach dem Haushaltserlass und der Maisteuerschätzung wird aufgezeigt, dass die 
Gemeinde ein voraussichtlich etwas besseres Ergebnis erzielen kann. Die 
wirtschaftliche Prognose der Maisteuerschätzung ist wegen Inflation, Lieferengpässe 
und Ukrainekonflikt weiterhin sehr vage. Auch bei der positiven 
Gewerbesteuerprognose sind noch Fragezeichen, ob diese so auch kassenmäßig 
realisiert werden. Von der Bundesregierung wurde das Wirtschaftswachstum auf 2,2% 
gesenkt. Dies wäre in der aktuellen Lage ein sehr gutes Wirtschaftswachstum. 
 

nach Maisteuerschätzung    

  Plan 2022 

 nach 
Maisteuer-
schätzung 

2022 

+/- 

Gewerbesteuer Nachzahlung veranlagt/hohe VZ 2.000.000 2.300.000 300.000 



Gewerbesteuerumlagesatz  206.000 237.000 -31.000 

Gde-Anteil an der Einkommensteuer (höheres 
Aufkommen gegenüber Vorjahresprogn.) 

3.308.000 3.350.000 42.000 

Schlüsselzuweisungen (niedrigere 
Steuerkraftmesszahl, etwas mehr Einwohner 
nach HH-Erlass) 

1.620.000 1.957.000 337.000 

Kommunale Investitionspauschale (Betrag u. 
EW-Zahl nach HH-Erlass ) 

446.000 650.000 204.000 

Finanzausgleichsumlage (geringere 
Steuerkraftsumme 2. vorangeg. Jahr) 

1.811.600 1.576.000 235.600 

Kreisumlage (mit höherer Kreisumlage in der 
Planung 2020 kalkuliert) 

2.050.000 1.755.000 295.000 

Gemeindeanteil an der USt 260.000 245.000 -15.000 

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich 266.700 270.000 3.300 

Verbesserungen:     1.370.900 

    

bereits bestehendes ordentliches Ergebnis laut 
Haushaltsplanung 2022   -688.100 

    

Zusätzlich weitere ca. Aufwendungen:    
Erhöhung der Abschreibungen-Auflösung 
Zuschüsse   -50.000 

Bauleitplanungskosten Konzeptvergabe Mehraufwendungen  -40.000 

Unterhaltungskosten Klosterwiesenschule Toilettensanierung Aufwand -40.000 

Reinigungskosten Mehraufwendungen    -25.000 

Zuweisung an Gemeindeverband Mittleres Schussental  -25.000 

Erneuerung der Waschräume – Zuschuss Kindergarten St. Martin   -13.000 

Erneuerung der Küche – Zuschuss Kindergarten Waldorfkindergarten -5.300 

Sanierungsmaßnahmen Friedhof u. a. Glocke Friedhofskapelle  -5.000 

Prognose ordentliches Ergebnis Stand Juni   479.500 

    

    

Bisherige außerordentliche Ausgaben im Investitionsbereich:   

Zuschuss Sanierung evangelische Kirche    -20.000 
Kindergarten SMS Einrichtung einer neuen 
Gruppe   -42.400 

   -62.400 

Die Gemeinde erhofft sich Ende 2022/Anfang 2023 wieder außerordentliche Erträge 
aus dem Verkauf von Grundstücken um die etwas schwierigen Jahre 2022 und 2023 
auszugleichen. Der Unterschied von ordentlichen zu außerordentlichen Erträgen 
besteht darin, dass die ordentlichen Erträge bei gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten 
entstehen und dadurch regelmäßig wiederkehrend und somit planbarer sind. Dazu 
zählen beispielsweise Steuern, Beiträge und Gebühren.  
 
Im Finanzhaushalt werden aufgrund Inflation, Ukrainekrieg und Lieferengpässe im 
Bereich der Investitionen ebenfalls Veränderungen zu verzeichnen sein. Sobald die 



Investitionsmaßnahmen konkretisiert sind und die genauen Kosten feststehen, werden 
dem Gremium die wesentlichen Veränderungen im Rahmen des Haushaltscontrollings 
aufgezeigt.  
 
2022 werden folgende Projekte in der Planung abgeschlossen bzw. bereits teilweise 
begonnen: 
 

• Klosterwiesenschule blaues Gebäude  
• Gestaltung Dorfplatz inkl. Randlagen  
• Bau der Fischerstraße 
• Barrierefreie Bushaltestellen Ortsmitte  
• Errichtung Gewässer 2. Ordnung – Hochwasserschutzmaßnahme  
• Umbau- und Erweiterung Feuerwehrhaus  
• Feuerwehrfahrzeug LF 20  
• Sowie Breitbandausbau weiße und hellgraue Flecke, offener Grunderwerb 

(Baugebiete) Erschließung von Gebieten, Straßenarbeiten (Geh- und Radweg, 
Sanierung Gemeindestraßen) und ein weiterer Bauabschnitt der 
Nahwärmeleitung sowie zahlreiche weitere untergeordnete Projekte. 

 
Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sahen Kreditaufnahmen in Höhe von 1 Mio. und 4 
Mio. € vor. Da sich Maßnahmen verzögern, ist die Liquidität derzeit gesichert und 
Kreditaufnahmen waren nicht erforderlich. Der Geldbestand im Gemeindehaushalt 
beträgt Stand 07.06.2022 5,5 Mio. €. Die Gemeinde Baindt hat zudem 3,8 Mio. € bei 
den örtlichen Banken ebenfalls als Festgeld (Negativzinsen) und 1,0 Mio. € Euro an 
den Zweckverband Breitbandversorgung bis 30.06. zu 0% befristet ausgeliehen.  
 
Die Verwaltung wird 2022 ff die Zuschussmöglichkeiten von neuen 
Investitionsförderungsprogrammen weiter genau verfolgen und dem Gemeinderat ggf. 
Investitionsvorschläge unterbreiten.  
 
Die Gemeinde Baindt ist noch gut aufgestellt. Gute Steuer- und Gebührensätze und 
keine externen Verbindlichkeiten sind Zeichen für solides Wirtschaften. Dennoch sind 
große Investitionsvorhaben vorgesehen und Rezessionsängste können die weiteren 
Haushaltsjahre 2023/2024 begleiten.  
 
Technische Auflagen und altersbedingter Sanierungsaufwand machen viele 
kommunale Investitionen notwendig. Bei einer Investition fließen die Abschreibungen 
in den Ergebnishaushalt. Diese sollten refinanziert werden. Aber nicht nur die 
Abschreibungen erhöhen den Ergebnishaushalt, sondern auch höhere 
Wartungsgebühren.  
 
Weiterhin steht die Gemeinde vor der Herausforderung insbesondere aktiv in den 
Klimaschutz (Sanierung in Gebäude, Heizzentrale etc.) zu investieren.  
 
Bei den weiteren Aufgaben der Gemeinde Energie- und Mobilitätswende, 
Breitbandversorgung, Nahwärmeversorgung, Digitalisierung werden die Maßnahmen 
Schritt für Schritt umgesetzt werden. Diese notwendigen Maßnahmen benötigen Zeit 
und Geld. 



 
Die Mittelanmeldungen für den nächsten Doppelhaushalt 2023/2024 sollten 
demnächst mit Rückgabe 31.07.2022 eingehen. Die Rückmeldungen der 
bewirtschaftenden Stellen oder Anträge halten sich bisher in Grenzen. 
 
Im September 2022 können diese vom Gremium vorberaten werden.  Der 
Gemeinderat hat dann im Rahmen der Investitionsplanung zu entscheiden, was 
zwingend notwendig und zum anderen was wünschenswert ist. Die endgütigen 
finanziellen Rahmenbedingungen des Haushaltserlasses und der 
Novembersteuerschätzung werden anschließend eingepflegt. Die galoppierende 
Inflation als auch die Anzeichen einer evtl. Rezession gilt es im Auge zu behalten. 
 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt den aktuellen Stand des Haushaltscontrollings zur Kenntnis. 
 
 

TOP 12 Standesamtsangelegenheiten - Bestellung eines 
Eheschließungsstandesbeamten   

 
 
Hauptamtsleiter Plangg teilt mit: 
 
Bei der Gemeinde Baindt sind derzeit Frau Franka Maurer sowie als Stellvertreterin 
von Frau Franka Maurer ihre Kollegin aus der Gemeinde Berg, Frau Beatrice Kohler, 
als „Vollstandesbeamte“ bestellt. Darüber hinaus sind Bürgermeisterin Simone Rürup 
und Hauptamtsleiter Walter Plangg zu „Eheschließungsstandesbeamten“ bestellt. 
 
Um der komplexen Rechtsmaterie mit vielen Bezügen zum ausländischen und 
internationalen Recht gerecht zu werden, sind „Vollstandesbeamte“ verpflichtet, 
innerhalb von fünf Jahren mindestens einen einwöchigen und fachlich einschlägigen 
Fortbildungslehrgang zu besuchen. Zudem sind weitere Lehrgänge zweimal jährlich 
auf Kreisebene zu besuchen. 
 
Diese Nachweise sind von reinen „Eheschließungsstandesbeamten“ nicht zu 
erbringen. Zur Entlastung von Frau Franka Maurer wird Herr Marvin Bautz (bei der 
Gemeinde Baindt seit dem 26.08.2020 im Bereich Bürgertheke und Rentenberatung 
tätig) als weiterer Eheschließungsstandesbeamter bestellt. An einem Seminar - 
Eheschließungsstandesbeamter - hat Herr Bautz teilgenommen. 
 
 

Beschluss: 
 
Herr Marvin Bautz wird zum „Eheschließungsstandesbeamten“ für den 
Standesamtsbezirk Baindt bestellt. 
 



 

TOP 13 Änderungen der AGB´s zum Abonnement des Amtsblattes der 
Gemeinde Baindt zum 01.01.2023 - 
Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand gemäß § 2b 
Umsatzsteuergesetz (UStG) 
 

 
 
Kämmerer Abele teilt mit: 
 
Im Rahmen des Steueränderungsgesetzes wurde eine Neuregelung durch die 
Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) gesetzlich verankert. Die Gemeinde 
Baindt hat in verschiedenen Bereichen die Übergangsfrist bis Ende 2022 in Anspruch 
genommen. Handelt eine Gemeinde auf privatrechtlicher Basis, führt dies zur 
Behandlung als Unternehmer. 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden in folgenden Positionen verändert.  
 
• Eine Beitragserhöhung soll trotz gestiegener Druckkosten zum 01.01.2023 nicht 

weitergegeben werden. Jedoch wird das Amtsblatt ab 01.01.2023 24,00 € 
zuzüglich 7% MwSt. (brutto 25,68 €) kosten.  

 
 Änderungen in den AGBs rot markiert:  

Zahlungsweise  
Das Entgelt für das Abonnement beträgt 24,00 € zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer (derzeit 7% USt, brutto 25,68 € ) für jedes volle Kalenderjahr.  

 
• Bisher hat die Gemeinde Baindt folgenden Service gewährt.  
 

Bei erstmaligem Zuzug in die Gemeinde, wird das Amtsblatt für 1 Jahr kostenfrei 
zugestellt. 

 
Sollte dieser Service weiterhin gewährt werden, müsste die Gemeinde die 
Umsatzsteuer für den unentgeltlichen Service leisten. Auch unentgeltlich 
erbrachte "sonstige Leistungen" des Unternehmers können der Umsatzsteuer 
unterliegen, sofern sie als eine einer sonstigen Leistung gegen Entgelt 
gleichgestellte Wertabgabe zu behandeln sind.  

 
Die Finanzverwaltung tendiert dazu den kostenlosen Bezug als 
Kennenlernabonnement auf zwei Monate zu begrenzen.  

 
Abo-Beginn, Lieferbeginn, Lieferumfang, Rechnungsstellung 
Bei erstmaligem Zuzug in die Gemeinde, wird das Amtsblatt als 
Kennenlernabonnement für 2 Monate kostenfrei zugestellt. Sollte ein weiterer 
Bezug gewünscht werden, kann dies schriftlich oder per E-Mail: info@baindt.de 
mitgeteilt werden. 

 



Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) zum Abonnement des Amtsblattes der Gemeinde Baindt zu.  
 
 

TOP 14 Hochwasserschutzmaßnahme  
Beschlussfassung gem. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 

 
 
Da dieser Tagesordnungspunkt (Einladung zur Gemeinderatssitzung am 05.02.2022) 
versehentlich im Amtsblatt der Gemeinde Baindt vom 01.07.2022 nicht abgedruckt 
war, wird dieser unter Tagesordnungspunkt 15 – Anfragen und Verschiedenes 
behandelt. 
 
 

TOP 15 Anfragen und Verschiedenes  

 
 
a) Hochwasserschutzmaßnahme 

Beschlussfassung gem. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 
 
 
Kämmerer Abele teilt mit: 
 
Die Gemeinde Baindt war in den vergangenen Jahren mehrfach von Hochwasser 
durch Starkregenereignisse betroffen. Die Starkregenereignisse Ende Mai 2018 
und im Juni 2016 haben zu Überschwemmungen im Bereich der Ortslage geführt. 
Da aufgrund der Klimaveränderungen mit häufigeren und intensiveren 
Starkregenereignissen zu rechnen ist, hat die Landesregierung die Kommunen 
aufgefordert, mehr Vorsorge zu betreiben, um die Schadenspotenziale und damit 
zukünftige Schäden zu verringern.  
 
Bei einer Online-Bürgerinformationsveranstaltung im November 2020 zum 
Starkregenrisikomanagement, erläuterte das Ingenieurbüro Fassnacht aus Bad 
Wurzach die angefertigten Starkregenkarten und stellte Maßnahmen zur 
Verringerung von Starkregenschäden vor, durch die sich jeder privat schützen 
kann. 
 
Am 04.10.2021 wurden Maßnahmen zur Vermeidung von Überflutungen infolge 
von Starkregenereignissen im Rahmen einer Informationsveranstaltung in der 
Schenk-Konrad-Halle dargestellt.  
 
Die Gemeinde Baindt hat die Hochwasserschutzmaßnahme Hochwasser-
schutzkonzept Baindt, 2. Bauabschnitt - Hirsch- / Siemensstraße, 
Gewässeröffnung / Errichtung Gewässer II. Ordnung beantragt. Aus der 



Hanglage   Bühl, die sich östlich an  die  bestehende  Bebauung  entlang  der 
Hirsch-, Siemens-, Benz- und Boschstraße anschließt und nach Osten bis zur 
bestehenden Bebauung entlang der Marsweilerstraße ansteigt, strömt der 
Oberflächenabfluss derzeit bei Starkregenereignissen  bisher  weitgehend   
ungebremst   entlang   der Hirsch-, Siemens-, Benz- und Boschstraße zu. Aus 
den vorgenannten Überlegungen ergibt sich für die geplante Maßnahme nur eine 
sinnvolle Trassierung Richtung Westen mit Ableitung zum Bampfen. Der 
Zuschussgeber erwartet hierzu noch einen Gemeinderatsbeschluss. Des 
Weiteren erwartet der Zuschussgeber eine zeitnahe Ausschreibung und einen 
Mittelabfluss 2022.  
 
Das Planfeststellungsverfahren für die wasserrechtliche Genehmigung läuft 
derzeit noch. Eine Bewilligung des Förderbescheides kann erst erfolgen, wenn 
der Planfeststellungsbeschluss vorliegt. Die untere Wasserbehörde geht davon 
aus, dass der Bewilligungsbescheid im Anschluss ausgestellt werden kann. 
 
Die Gemeinde hat im Rahmen des Starkregenrisikomanagements im ersten 
Bauabschnitt die Hochwasserschutzmaßnahme in der Ortsmitte realisiert. Im 
nächsten Schritt sollte noch 2022 mit der Gewässeröffnung begonnen werden. 
Umfangreiche Fördermittel wurden hierfür beantragt. 
 
Nach Eingang des Förderbescheides sollte die Gemeinde laut Zuschussgeber 
die Ausschreibung veranlassen, welche im Oktober / November vergeben 
werden kann. Das Ingenieurbüro Fassnacht wird die Ausschreibung zeitnah 
vorbereiten. Es stehen Fördermittel in Höhe von 400 Tsd. € im Raum.  
 
 

Beschluss: 
 
Für die vordringliche Maßnahme Hochwasserschutzkonzept Baindt, 2. 
Bauabschnitt Hirsch- / Siemensstraße, Gewässeröffnung / Errichtung eines 
Gewässers II. Ordnung wird die Verwaltung beauftragt, nach Eingang des 
Förderbescheides die Ausschreibung der oben genannten Maßnahme zu 
veranlassen. 
 

 
b) Sporthalle 

 
Ein Gremiumsmitglied weist die Verwaltung darauf hin, dass in den 
Duschräumen leichter Schimmelbefall zu verzeichnen ist.  Die Verwaltung hat 
bereits mit der Putzfirma die Örtlichkeit angeschaut. Es kommt ab sofort ein 
wirksameres Putzmittel zum Einsatz. Zudem wurde die Belüftung optimaler 
eingestellt.  
 
 

c) Hightech-Grill Baindter Bädle 
 



Im Rahmen der letzten Bauausschusssitzung am 04.07.2022 wurde 
beschlossen, den von der Firma Ackermann gesponserten Grill rechts am 
Eingang der Hundeschule aufzustellen. Bürgermeisterin Rürup teilt mit, dass 
zunächst die Bauhofmitarbeiter das Fundament für diesen Grill fertigen. Bis in ca. 
8 Wochen müsste der Grill dann einsatzbereit sein.  
 
 

d) Gewerbegebiet Mehlis 
 
Ein Gremiumsmitglied weist die Gemeindeverwaltung auf ein Gebäude im 
Gewerbegebiet Mehlis am Umspannwerk hin, in dem eine Wohnung bezogen 
wurde, die nicht genehmigt ist. Dieser Mieter nutzt das angrenzende 
Gemeindegrundstück ohne Erlaubnis. Zudem hat der Eigentümer zu viel Fläche 
versiegelt. Bauamtsleiterin Jeske bemerkt, dass ihr dieser Sachverhalt bekannt 
ist. Der Eigentümer wurde aufgefordert, die Fläche zu entsiegeln. Zudem ist ein 
Baugesuch für die Wohnung nachzureichen.  
 

 
 
 

 


